
Gebührenordnung der BBV-Unterstützungskasse e.V.  
- Pensionsmanagement für mittelständische Unternehmen

1. Aufnahmegebühr          keine

2. Versorgungsanwärter
 1. für Trägerunternehmen mit mehr als 20 und weniger als 101 Anwärtern
        für den 1. bis 100. Versorgungsanwärter jeweils      24 EUR  jährlich

 2. für Trägerunternehmen mit mehr als 100 und weniger als 201 Anwärtern
  für den 1. bis 100. Versorgungsanwärter jeweils      24 EUR  jährlich
         für den 101. bis 200. Versorgungsanwärter jeweils     14 EUR  jährlich

 3. für Trägerunternehmen mit mehr als 200 Anwärtern 
  für den 1. bis 100. Versorgungsanwärter jeweils      24 EUR  jährlich
         für den 101. bis 200. Versorgungsanwärter jeweils     14 EUR  jährlich
         ab dem 201. Versorgungsanwärter jeweils      10 EUR  jährlich

  Die Zahl der Anwärter wird jährlich anhand des letzten Jahresabschlusses der Unter- 
stützungskasse bestimmt. Die Rechnungstellung erfolgt Mitte eines laufenden Jahres.

3. SEPA-Lastschriftmandat
 Je Versorgungsanwärter und Fälligkeit ohne SEPA-Lastschriftmandat                  1,50 EUR  
 Je Versorgungsanwärter und Fälligkeit mit SEPA-Lastschriftmandat    keine  

4. Leistungsfälle
 4.1. Einmalige Leistungen

  Auszahlung des Bruttobetrages über den Arbeitgeber     keine
  Auszahlung des Nettobetrages direkt an den Leistungsempfänger   keine
  inklusive der Abrechnung und Abführung von Steuern und Sozialabgaben

 4.2. Wiederkehrende Leistungen (Rentenzahlungen)

  Auszahlung des Bruttobetrages über den Arbeitgeber     keine
   Ersteinrichtung der laufenden Leistung bei Zahlung direkt an den  

Leistungsempfänger        60 EUR  einmalig 
  inklusive der Abrechnung und Abführung von Steuern und Sozialabgaben
  für das erste Kalenderjahr

   Auszahlung des Nettobetrages direkt an den Leistungsempfänger              48 EUR  jährlich
  inklusive der Abrechnung und Abführung von Steuern und Sozialabgaben
  für jedes weitere Kalenderjahr

   Die Gebühren zu den Leistungsfällen sind zum Termin der Ersteinrichtung  
 und folgend jeweils zum 1.1. eines Jahres vorschüssig fällig.  Erstattungen  
 für unterjährig endende Rentenzahlungen sind nicht möglich.

   Die Gebühren zu den Leistungsfällen sind zum Termin der Ersteinrichtung  
 und folgend jeweils zum 1.1. eines Jahres vorschüssig fällig.  Erstattungen  
 für unterjährig endende Rentenzahlungen sind nicht möglich.

   Die Leistungen können nur solange von der Unterstützungskasse direkt an den  
 Leistungsempfänger gezahlt werden wie die Gebühr gezahlt ist.  Erfolgt die  
 Gebührenzahlung nicht mehr, überweist die Unterstützungskasse die weiteren  
 Renten an das Trägerunternehmen. Dieses ist dann verpflichtet, diese nach  
 Abgabenabzug direkt an den Versorgungsberechtigten weiterzuleiten.

5. Hinweise
 Diese Gebührenordnung ist gültig ab dem 01.01.2020
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